
Beitragsordnung 
Fairway Peiner Hof Golf & Sport e.V. 

§1 Grundlage 
Diese	Beitragsordnung	regelt	gemäß	der	Satzung	des	Fairway	Peiner	Hof	Golf	&	Sport	e.V.	
die	Höhe,	Fälligkeit	und	Zahlungsweise	der	Mitgliedsbeiträge.	

§2 Beitragspflicht 
Alle	Mitglieder	des	Vereins	sind	zur	Zahlung	eines	Mitgliedsbeitrages	verpflichtet.	

Die	Beitragspflicht	beginnt	mit	dem	Datum	des	Eintritts	in	den	Verein.	

Die	Mitgliedschaft	ist	personengebunden	und	nicht	übertragbar.	

§3 Mitgliedsbeiträge 
Standardmitgliedschaften:	
Mo–Fr	Peiner	Hof	–	990	€	jährlich	
Mo–So	Peiner	Hof	–	1.290	€	jährlich	
Mo–So	Peiner	Hof	&	Weidenhof	inkl.	DGV	&	Handicap	–	1.649	€	jährlich	
Mo–So	Peiner	Hof	&	Weidenhof	inkl.	DGV	&	Handicap	+	200	Token	+	10x	Cart	+	50	%	Rabatt	
auf	zusätzliche	Cartbuchungen	&	Rangebälle	–	1.990	€	jährlich	

Altersabhängige	Mitgliedschaften:	
28–32	Jahre	–	Mo–So	Peiner	Hof	inkl.	DGV	&	Handicap	–	990	€	jährlich	
Schüler,	Studenten	&	Auszubildende	bis	27	Jahre	–	Mo–So	Peiner	Hof	inkl.	DGV	&	Handicap	
–	500	€	jährlich	
Kinder	bis	18	Jahre	–	Mo–So	Peiner	Hof	inkl.	DGV	&	Handicap	–	250	€	jährlich	

DGV-Mitgliedschaft	inkl.	Handicapführung	–	190	€	jährlich	

§4 Aufnahmegebühren 
Bearbeitungsgebühr	Aufnahme	Alumni	–	125	€	
Bearbeitungsgebühr	ab	33	Jahren	–	250	€	

§5 Zusatzleistungen 
Training	Kinder	oder	Studenten–	150	€	jährlich	
Upgrade	Weidenhof	–	250	€	jährlich	

§6 Zahlungsweise 
Der	Mitgliedsbeitrag	wird	grundsätzlich	jährlich	im	Voraus	fällig.	

Auf	Wunsch	des	Mitglieds	kann	der	Beitrag	in	Teilzahlungen	geleistet	werden.	
Für	jede	vereinbarte	Teilzahlung	wird	eine	Bearbeitungsgebühr	von	10	€	je	Rate	erhoben.	



Die	Zahlung	erfolgt	in	der	Regel	per	SEPA-Lastschriftverfahren.	Sollte	das	SEPA	Mandat	
abgelehnt	werden,	so	trägt	das	mitglied	die	entsprechenden	Bankgebühren.	

§7 Eintritt im laufenden Jahr 
Bei	Eintritt	während	des	laufenden	Kalenderjahres	wird	der	Mitgliedsbeitrag	anteilig	nach	
verbleibenden	Monaten	des	Kalenderjahres	berechnet..	Die	Monate	Jan/Feb/März/	
Okt./Nov/Dez	werden	mit	50€	berechnet,	Die	Monate	zwischen	April	und	September	
jeweils	mit	1/6	der	Gebühren	abzüglich	50€.			

§8 Beitragsanpassung 
Der	Vorstand	ist	berechtigt,	die	Höhe	der	Mitgliedsbeiträge	sowie	Zusatzleistungen	im	
Rahmen	dieser	Beitragsordnung	durch	Vorstandsbeschluss	anzupassen.	

Die	Mitglieder	werden	über	Änderungen	rechtzeitig	durch	Aushang	am	schwarzen	Brett	im	
Clubhaus	und/oder	per	Mail		informiert,	d.h.	4	Monate	vor	Jahresende	31.August	-		damit	
eine	Kündigung	gegebenenfalls	überlegt	werden	kann.		

§9 Sonderregelungen 
Der	Vorstand	kann	in	begründeten	Einzelfällen	Beiträge	ermäßigen,	stunden	oder	ganz	bzw.	
teilweise	erlassen.	

§10 Inkrafttreten 
Diese	Beitragsordnung	tritt	mit	Beschluss	des	Vorstandes	am	__________	in	Kraft.	

Fairway	Peiner	Hof	Golf	&	Sport	e.V.	

Ort,	Datum	

________________________	
Vorstand	


